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Beschluß
zur Neuordnung der Ausbildung in den milderen 

medizinischen Berufen und zur Bildung der 
medizinischen Schulen.

Vom 13. Juli 1961
1. Die Ausbildung in den mittleren medizinischen Be

rufen erfolgt nach den Grundsätzen der Berufs
bildung an medizinischen Schulen. Der Minister 
für Gesundheitswesen wird beauftragt, alle damit 
im Zusammenhang stehenden Maßnahmen im Ein
vernehmen mit dem Minister für Volksbildung zu 
treffen.

2. Der Minister für Gesundheitswesen ist ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Minister für Volksbil
dung und dem Staatssekretär für das Hoch- und 
Fachschulwesen die Bildung von medizinischen 
Schulen ab 1. September 1961 in Übereinstimmung 
mit dem Volkswirtschaftsplan an Einrichtungen 
im Bereich des staatlichen Gesundheitswesens und 
an medizinischen Einrichtungen im Bereich des 
Hochschulwesens zu veranlassen. Diese Schulen 
sind in der Anwendung der gesetzlichen Bestim
mungen den Betriebsberufsschulen gleichzusetzen, 
soweit nicht für medizinische Schulen besondere 
Anordnungen erlassen werden.
Die medizinischen Schulen sind mit Wirkung vom 
1. Januar 1962 als Einrichtung der Berufsbildung 
in den Volkswirtschaftsplan und in den Haushalts
plan der Gesundheitseinrichtung, bei der sie ge
bildet werden, einzubeziehen.

1 3. Der Minister für Gesundheitswesen und der Mini
ster für Volksbildung werden beauftragt, in Über
einstimmung mit den zuständigen örtlichen Orga
nen zu vereinbaren, zu welchem Zeitpunkt und 
unter welchen Bedingungen kommunale Berufs
schulen, in denen überwiegend der theoretische 
Teil der Berufsausbildung für das Gesundheits
wesen erfolgt, als medizinische Schulen an eine Ge
sundheitseinrichtung übernommen werden können.
Fachklassen des Gesundheitswesens an kommunalen 
Berufsschulen sind schrittweise je nach Möglich
keit der Kapazitätserweiterung an medizinischen 
Schulen zu übernehmen.
Die Übernahme ist so rechtzeitig vorzubereiten, daß 
eine Berücksichtigung im Volkswirtschaftsplan 
bzw. im Staatshaushaltsplan erfolgen kann. Dabei 
ist im Prinzip zu gewährleisten, daß bei diesen 
Übernahmen eine Erweiterung des Planes der 
medizinischen Schulen nur in dem Umfange er
folgen kann, in dem Umsetzungen aus dem Be
reich Volksbildung möglich sind.

4. Der Minister für Gesundheitswesen wird beauf
tragt, in Zusammenarbeit mit dem Minister für 
Volksbildung und dem Zentralvorstand der Ge
werkschaft Gesundheitswesen für die Vergütung 
der Schüler in der Berufsausbildung für die mitt
leren medizinischen Berufe eine Nachtragsverein
barung entsprechend der für die 5 medizinischen 
Beispielschulen getroffenen Regelung abzu
schließen.
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